
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MÜSSEN ALLE LEITUNGEN UND ANLAGEN 
DENNOCH ALS „UNTER-SPANNUNG-STEHEND“ BETRACHTET WERDEN. DIE 
STROMVERSORGUNG KANN AUCH OHNE VORHERGEHENDE 
BENACHRICHTIGUNG VOR DER OBEN ANGEGEBENEN ZEIT WIEDER 
HERGESTELLT WERDEN 
  


